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RS OGH 1980/10/2 8Ob92/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.10.1980

Norm

ABGB §914 IIIi

HGB §346 B

Rechtssatz

Auslegung des Punktes 1564 der Angebotsbedingungen und Vertragsbestimmungen der Österreichischen

Bundesbahnen für die Ausführung von Bauleistungen (BH 701) dahin, daß hiedurch lediglich eine bloße

Gefährdungshaftung der Österreichischen Bundesbahn, nicht aber eine Verschuldenshaftung abbedungen und keine

von den allgemeinen Beweislastregeln abweichende Regelung getroffen werden sollte.
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